
Zur Umsetzung der gesetzlichen 
Jugendschutzbestimmungen

Anlass

Name, Art des Anlasses: 

Veranstalter*in: 

Ort des Anlasses: 

Datum und Zeit: 

Verantwortliche Person für den Jugendschutz am Anlass

Name, Vorname: 

Strasse, PLZ, Ort: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

Sicherheits- und Justizdepartement
Sozialamt
Fachstelle Gesellschaftsfragen



Der Anlass richtet sich:

an ein Publikum ab 18 Jahren

auch an ein Publikum unter 18 Jahren; und zwar ab: _______________

Alterskontrolle
Alterskontrollen bei der Abgabe von Alkohol und Tabakprodukten sind gesetzlich 
vorgeschrieben. Die Alterskontrolle kann am Eingang durchgeführt werden 
(Abgabe von Kontroll-Armbänder), oder vom Bar- und Servicepersonal direkt 
beim Verkauf von Alkohol und Tabakprodukten. 

Die Alterskontrolle wird am Eingang durchgeführt. 
Die Alterskontrolle am Eingang wird durchgeführt von:

Sicherheitsfirma

eigenem Personal

andere: _______________

Kontroll-Armbänder werden abgegeben.
Hinweis: Kontroll-Armbänder können kostenlos beim Kanton bezogen werden  
unter: www.ow.jugendschutz-zentral.ch → Rubrik Bestellen

Die Alterskontrolle wird vom Bar- und Servicepersonal direkt  
beim Verkauf von Alkohol und Tabakprodukten gemacht. 

Falls die Alterskontrolle vom eigenen Personal am Eingang, an der Bar  
oder im Service gemacht wird. Welche Hilfsmittel zur Altersberechnung  
werden verwendet?

Es werden keine Hilfsmittel verwendet.

Jahrgangstabelle
Hinweis: Jahrgangstabellen können kostenlos beim Kanton bezogen werden unter:  
www.ow.jugendschutz-zentral.ch  → Rubrik Bestellen

App AGE CALCULATOR
Hinweis: Die App kann kostenlos beim Kanton heruntergeladen werden unter:  
www.ow.jugendschutz-zentral.ch → Rubrik Bestellen

andere: _______________

Personalschulung
Als Veranstalter*in sind Sie verantwortlich, dass Ihr Personal in den Jugendschutz- 
bestimmungen geschult ist und diese umsetzt.

Die Jugendschutzschulung wird durchgeführt:

von einer Person aus dem OK-Team am: ________________

vom Jungendschutz Obwalden am: _______________

Empfohlen: Zusätzlich zur Schulung wird verlangt, dass das Personal die Online- 
Schulung auf www.jalk.ch absolviert und das Abschlusszertifikat vorlegt.



Gesetzliche	Vorschriften
Folgende	gesetzlichen	Vorschriften	müssen	zwingend	eingehalten	werden.		
Die	Umsetzung	und	Einhaltung	kann	von	der	Polizei	kontrolliert,	Fehlverhalten		
sowie	Missstände	rapportiert	werden.

Mittels	Ankreuzen	bestätigen	Sie,	die	Punkte	gelesen	und	verstanden	zu	haben.

Hinweisschilder	und	Alterskontrollen	an	Verkaufsstellen

Hinweisschilder	mit	Altersangaben	und	Ausweispflicht	müssen	gut	sichtbar	an	
allen	Verkaufsstellen	angebracht	werden.

Alterskontrollen	sind	bei	der	Abgabe	von	Alkohol	und	Tabakprodukten	Pflicht.

Angebot

Verboten	sind	Aktivitäten	und	Aktionen,	die	Alkohol	verbilligt	abgeben	wie	
beispielsweise	Happy	Hours,	Aktionen	wie	"Eintritt	X	Franken	–	all	drinks	free"	
oder	"Getränkegutschein	für	alle,	die	verkleidet	erscheinen"	usw.

Es	muss	eine	Auswahl	alkoholfreier	Getränke	angeboten	werden,	die	günstiger	
sind,	als	das	billigste	alkoholische	Getränk	in	gleicher	Menge.

Zigaretten	dürfen	nicht	einzeln	verkauft	werden.

Werbeverbot

Plakatwerbung	für	Tabakprodukte	und	Alkohol	ist	verboten.

Werbung	für	alkoholische	Getränke,	die	sich	an	Kinder	oder	Jugendliche	unter	
18	Jahren	richtet,	ist	verboten.	So	dürfen	zum	Beispiel	keine	Werbegegenstände	
(T-Shirts,	Mützen	usw.)	gratis	an	Jugendliche	abgegeben	werden.

Empfehlungen	vom	Jugendschutz	Obwalden
Folgende	Empfehlungen	sind	gesetzlich	nicht	vorgeschrieben,	tragen	aber	zu	einer	guten		
Atmosphäre,	erhöhten	Sicherheit	und	massvollem	Alkoholkonsum	an	Ihrem	Anlass	bei.	

Welche	der	folgenden	Empfehlungen	setzen	Sie	freiwillig	um:

Am	Anlass	gibt	es	einen	Sicherheitsdienst

Der Sicherheitsdienst besteht aus eigenem Personal.

Für den Sicherheitsdienst wurde folgende Sicherheitsfirma beauftragt: _______________

andere: _______________

Am	Anlass	gibt	es	einen	Sanitätsdienst

Der Sanitätsdienst besteht aus eigenem Personal.

Der Sanitätsdienst wird vom Sicherheitsdienst übernommen (siehe oben).

Der Sanitätsdienst wird vom Samariterverband Unterwalden übernommen.

andere: _______________

Wir	bieten	einen	„All-You-Can-Drink“-Mineralwasserpass	zu	einem		
attraktiven	Preis	an.

Unser	alkoholfreies	Getränkeangebot	bietet	mehr	als	nur	Cola,	Fanta		
und	Sprite	(z.B.	alkoholfreie	Cocktails).

_______________	Stunden	vor	Anlassende	wird	kein	Alkohol	mehr	verkauft.



Ein	Angebot	des	Jugend-
schutzes	Obwalden	
in	Zusammenarbeit	mit	
den	Gemeinden

Ich	bin	mir	bewusst,	dass	die	Polizei	und	die	Gemeinde	die	Einhaltung	und	
Umsetzung	der	gesetzlichen	Bestimmungen	kontrollieren	sowie	Fehlverhal-
ten	und	Missstände	rapportieren	kann.	

	 	 	 	
Ort, Datum

	 	 	 	
Unterschrift Veranstalter*in

Sie	haben	Fragen	oder	brauchen	weiteres	Infomaterial?	
Kontaktieren	Sie	uns.	Jugendschutz	Obwalden	bietet	
kostenlose	Beratungen	an.
T 041 666 62 63
jugendschutz@ow.ch
www.ow.ch/jugendschutz

Reichen	Sie	das	Konzept	bei	der	Fachverantwortlichen	Person	
Ihrer	Gemeinde	ein.
Kontakte fi nden Sie online unter:
www.ow.ch/jugendschutz


